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Herrn Stadtrat 
Tristan Drechsel 
 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 

 

 

Es schreibt Ihnen: Constance Arndt 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

Ihre Nachricht vom:  

Geschäftszeichen: AF/107/2021 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

Zwickau, 24.03.2021

 

 

StR Drechsel hat an die Oberbürgermeisterin folgende Frage gestellt: 

 

Nach Presseberichten ist das Geschwindigkeitsmessgerät Leivtec XV3 nicht mehr 

gerichtsfest. Dieses Gerät wird bekanntlich auch von der Stadt Zwickau eingesetzt. 

https://www.presseportal.de/pm/113055/4865975 

1. Ist der Stadtverwaltung die Angelegenheit bekannt? 

2. Was bedeutet es für die Stadt Zwickau? 

3. In welcher Größenordnung könnten Rückforderungen auf die Stadt zukommen? 

4. Wenn das Gerät nicht mehr genutzt werden kann, müssten Mitarbeiterkapazitäten 

frei werden. Wie wird damit umgegangen? 
 

 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, 
 
Ihre Fragen möchte ich nachfolgend beantworten. 
 
1. und 2. Der von Ihnen benannte Sachverhalt ist der Stadtverwaltung bekannt. Aus 
  diesem Grund werden aktuell keine mobilen Geschwindigkeitskontrollen mit 
  diesem System durchgeführt. Dies bedeutet einerseits eine verringerte 
  Verkehrssicherheit und andererseits auch Mindereinnahmen. 

3.   Bereits abgeschlossene Buß- und Verwarngeldverfahren bleiben rechts-
  kräftig, sodass keine Rückforderungen zu erwarten sind. 

4.  Aktuell sind einige Planstellen im Bereich der Verkehrsüberwachung nicht 
besetzt, wodurch die mobile Geschwindigkeitsüberwachung ohnehin nicht im 
geplanten Umfang möglich war. Die vorhandenen Kapazitäten werden im 
Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs eingesetzt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Constance Arndt 

https://www.presseportal.de/pm/113055/4865975
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